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Geschwi nd igkeitsbesch rän ku ngen
und Lkw-Durchfahrverbot

Gemeinderat sprach sich für Maximalvarianten bei Lärmminderung aus

Engen (her). Die Ergebnisse der Wirkungsanalyse des Büros Rapp Trans AG nahm der Gemein-
derat in seiner jüngsten Sitzung zur Kenntnis und entschied über die Lärmminderungsmaß-
nahmen in den Hauptbelastungsbereichen: Für dieL225 Ortsdurchfahrt Bargen plädierte er
für eine ganztägige Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometern und die Festset-
zung eines beidseitigen Lkw-Durchfahrverbots inklusiv Lenkungskonzept für den Schwerver-
kehr. Auf der B 49l Aacher Straße sprach sich der Rat für eine ganztägige Geschwindigkeits-
begrenzung von 30 Stundenkilometern sowie im Belastungsbereich L 191 Welschingen (Bun-
desstraße) für eine ganztägige Geschwindigkeitsbegrenzung von 5O Stundenkilometern aus
und beauftragte die Verwaltüng mit der Duichführung der Bäteiligung dei Öffentlichkeit und
der Behörden/Träger öffentlicher Belange.

Die Stadt Engen ist gemäß
des Bundesimmissionsschutz-
gesetzes (BlmSchC) zuständig
für die Aufstellung eines Lärm-
al<tionsplanes in ihrem Cebiet.
Die Ergebnisse der von der
Landesanstalt für Umwelt Ba-
den'Württemberg (LUBW)
durchgeführten landesweiten
Lärmkartierung für"die Haupt-
verkehrsstraßen mit einem
Verkehrsauf kommen von
8.200 Kfz/Tag in Baden-Würt-
temberg wurden im Dezember
2O1B verö{fentlicht. Danach
sind in der Stadt Engen die
Bundesstraße B 491 sowie die
Bundesautobahn A 81 von der
Kartierung betroffen. Da die
Stadt Engen sich entschloss,
weitere Strecken freiwillig im
Rahmen des Lärmaktionspla-
nes untersuchen zu lassen, be-
rechnete das mit der Lärmal<-
tionsplanung von Engen be-
auftragte Büro Rapp Trans AC
den Lärm entlang der L 225
Ortsdurchfahrt Bargen, der L

224 Ortsdurchfahrt Anselfin-
gen und der L 191 mit den
Ortsdurchfahrten Engen, Neu-
hausen und Welschingen. Die
Ergebnisse der Lärmberech-

nung und das Maßnahmen-
grobkonzept zur Lärmminde-
rung wurden in der Cemeinde-
ratssitzung am 7. Mai (der He-
goukurier berichtete ausführ-
lich) von Wolfgang Wahl
(Rapp Trans) vorgestellt.

ln der Zwischenzeit wurde für
die zwei identifizierten Haupt-
belastungsbereiche L 225
Ortsdurchfahrt Bargen und B

491 Aacher Straße die Wir-
kung verschiedener Lärm-
minderungsmaßnahmen un-
tersucht. Für den Belastungs-
bereich L 191 Welschingen
(Bundesstraße) wurde eine Ce-
schwindigkeitsreduzielung
qualitativ betrachtet. Die
Lärmminderun gsmaßnahmen
wurden gegeneinander abge-
wogen.

»Wir sind noch auf dem Weg,
aber einen entscheidenden
Schritt weiter«, betonte Wolf-
gang Wahl in der jüngsten Ce-
meinderatssitzung bei der Prä-

sentation der möglichen Maß-
nahmen zur Lärmminderung
zum einen auf dem 550 Meter
langen Teilabschnitt der L225
Ortsdurchfahrt Bargen, begin-
nend 50 Meter vor dem Haupt-

wohngebäude Bargener Stra-
ße 29 bis zur Einmündung der
Hinterbildstraße, zum anderen
auf dem 600 Meter längen
Teilstück der B 491 Aacher
Straße, beginnend mit der Ein-
mündung der Eugen-Schädler-
Straße bis 50 Meter nach dem
Hauptwohngebäude Aacher
Straße 23.

Es bedurfte keiner langen
Disl<ussion, bevor sich der Ce-
meinderat einstimmig für die
Maximalvarianten der Lärm-
minderungsmaßnahmen aus-
sprach. »Der heutige Ent-
schluss garantiert noch nicht,
dass die gewünschten Maß-
nahmen umgesetzt werden.
Wir müssen abwarten, was die
Cenehmigun gsbehörde sagtn,
gab Bürgermeister Johannes
Moser zu bedenken.

Die für Ceschwindigkeitsbe-
grenzu n gen zuständige Behör-
de ist das Landratsamt Kon-
stanz, für den Einbau eines Iär-
moptimierten Fahrbahnbe-
lags, der für beide Bereiche
ebenfalls im Planentwurf ent-
halten ist, zeichnet das Regie-
rungspräsidium Freiburg ver-
antwortlich.

Lärmaktionsplan - Beteiligung der Öffentlichkeit

DieStadtEngenhatdemPlanentwurf inseinerSitzungvom23. )u|i2019 zugestimmtunddie
Verwaltung 6eauftragt, die nach § 47 d Abs. 3 BlmSchC erforderliche Beteiligung der Öffentlich-
keit durchzuführen.
Der Entwurf des Lärmaktionsplans liegt in der Zeit vom 8. August 2019 bis einschließlich 13. Sep-

tember 2019 im Rathaus der Stadt Engen, Bauamt, Marktplatz 2, öffentlich aus. Jedermann kann
die Unterlagen während der Dauer der Auslegung und der allgemeinen.Öff nungszeiten einsehen

und über den lnhalt Auskunft verlangen. Es besteht Celegenheit zur Außerun g und zur Erörte-

rung.der Planung. Die Unterlagen l<önnen auch auf der Homepage der Stadt unter www.en-
gen.de unter der Rubrik Wirtschaft & Bauen /Bauen & Wohnen/Lärmaktionsplanung eingesehen
werden.
Stellungnahmen und Anregungen zu den ausgelegten Unterlagen können bis einschließlich 13.

September 2019 schriftlich - per Post oder per Email - vorgebracht werden.
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